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Post-

Nr.
Benennung der Artikel.

Einfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl. I kr.

Zollstätten,
bei denen die
Verzollung
zu geschehen

hat.

Ausfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl- ! kr.

212

Futter -Getreide ist bei  einem  Zug - oder
Lastthiere bis zur Menge von 50 Wie¬
ner Pfunden , bei mehrerenderlei Thieren
aber nur bis 100 Pfund für die ganze
Bespannung eines Wagens , oder für
den ganzen Trieb von Lastthieren vom
Zolle befreit.

— Heu , Stroh u. dgl - darf nur bis zur
Menge von 50 Wiener Pfund zoll¬
frei  gelassen werden , die Anzahl der
Zug - oder Lastthiere mag in einem
oder mehreren bestehen.

Alles übrige Futter unterliegt drm
Zolle.

G.

Galanterie -Waaren , als : alle Arbeiten
von Gold und Silber (mit Ausnahme
der unter dem Artikel Silber genann¬
ten Geschirre und anderer dergleichen
Massiv -Arbeiten von Silber ) , Achat,
Agt - oder Bernstein , Alabaster , Jaspis,
Krystall und anderen Steinen , wie auch
von Schildkrötcnschalen u . dgl . , dann
alle anderen in edle Metalle gefaßten,
oder damit eingelegten , oder mit Ge-
mahlden verzierten Arbeiten ; Composi-
tions - und sogenannte plattirte , d. i.
mit Gold und Silber aufgelegte
Aeril > 1iucli6 und Bronce - Waaren,
Email - oder Schmelz - Maaren , alle
lackirten und auch solche Maaren , die
aus verschiedenen Stoffen zusammen
gesetzt sind, von denen schon die Haupt-
bestandtheile für sich selbst unter die
außer Handel gesetzten Gegenstände ge
hören ; endlich alle Gattungen von
Uhren , mit Ausnahme der Holzuhren . . v. j.G .d. 36 Hptzollamt v. j . G . d.W.

Zollstätten,beide. nendieVerzollungzugeschehenhat.
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Nr.
Benennung der Artikel.

Einfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl. j kr.

Zollstättcn,
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Verzollung
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hat.

Ausfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl. I kr.

213

214

215

216

21?

218

219

220
221

Galläpfel oder Gallen ohne Unterschied . .
Gallerte (Knochengallerte, Gelatine) . Siehe

Hausenblase.
Galletten . Siehe Seide.
Galmey . .
Galonen , wie die Waarcn, mit denen sie

gemeinschaftlichen Stoff haben.
Garn , und zwar: Schafwollgarn, dann

Garn von orientalischen Ziegenhaaren
und Kamchlhaaren , flach und unge¬
färbt  .

— gedreht , gezwirnt und gefärbt
— Schafwollgarn ohne Unterschied aus

Ungarn . . . .
— Baumwollgarn , weißes .
— ungarisches weißes  Baumwollgarn,

gegen genaue Legitimation bei der Ein¬
fuhr . . . . .
alles gefärbte  Baumwollgarn , wor¬
unter auch das rothe türkische
Garn gehört

i . Bei der Abwage der Baumwollgarne dür¬
fen auch die Papier -Deckel und Bind¬
fäden entfernt werden.

2 . Die mit der Verwaltung des Zollgefälles
beauftragten Behörden sind ermächtiget,
nach Beschaffenheit der Umstände auch
Commercial -Zollämtern zu gestatten , die
Baumwoll - Garne bis zur Quantität
eines Wiener Centners in die Verzollung
zu nehmen.

— gezwirntes Baumwollgarn oder Baum-
wollzwirn . Siehe Zwirn.

— aus Flachs und Hanf , mit Inbegriff
des Webergarnes , des flächsernen Loth-
garnes und des Neffelgarnes , unge-
bl eich t

— — nach Ungarn .
— halb und ganz gebleichtes

— — gefärbtes

1 Ctr .Spco

detto

1 Ctr . netto
detto

detto

45

12j Legstätte

30

detto

detto

detto
detto

zollfrei
15

zollfrei

30

50

20
20

Com . Z . A

Com . Z . A
detto

Legstätte

1 Ctr . Spco

detto

detto

Hilfszolla.

Com . Z . A.
detto

detto
detto

detto
detto

detto

detto

detto
detto
detto
detto

12

25
25

25
25

25

25

25
10
12Z
m

Zollstätten,beide- nendieVerzollungzugeschehenhat.
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Zoll.
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c: «2
S « >
s-r-» L

' § >»-
L K d

^ Mrr
r-

222

223

224
225
226
227
228

229

230

231

232

Garn (Fortsetzung) .
— wergeneö,  ohne Unterschied , ge¬

bleicht und ungebleicht , wie auch
Dochtgarn .

— — nach Ungarn
— Lundshaargarn

Gartengewächse . Siehe Gemüse.
Gartensamen . Siehe Samen.

Geflügel , zahmes und wildes , und zwar:
— Truthühner , Gänse und Perlhühner . .
— Enten , Kapaune u . dgl.

Hühner
Tauben . . .

233

— Auerhühner , Fasanen , Birk - und Ha¬
selhühner , Schwäne und Trappen .

— Enten und Gänse wilde,  Rebhühner
Schneehühner und Waldschnepfen . . . .

— Moos - , Wiesen - und Heideschnepfen,
Kibitze, Rohrhühnec 'und Wildtauben . .

— Krammetsvögel , Drosseln , Zaretzer,
Lerchen und Wachteln . . .

—- alle übrigen kleinen Vögel . .
Geigenharz . Siehe Pech.
Geister . Siehe Salze und Sauren.
Gelbholz . Siehe Holz.
Geld . Siehe Münzen.
Gemählde , mit Ausnahme der unter dem

Zollsätze : Bilder , vorkommenden Mah-
lereicn auf Papier.

234

1 Ctr . netto

ICtr . Speo.

1 Paar
detto
detto
detto

detto

detto

detto

1 Dutzend
detto

Für Kunstwerke der Mahlerei und Bild¬
hauerei wird auf Einschreiten bei der
Landesstelle und nach vorläufiger kompe¬
tenter Beurtheilung , daß die einzufüh¬
renden Gegenstände wirklich unter die
Kunstwerke gehören , der Einfuhrzoll nur
mit Einem Percente des Werthes abge¬
nommen . Kunstwerke für öffentliche An¬
stalten sind in der Einfuhr zollfrei.

Gemüse , das ist : Garten - und Fcldgcwächft
überhaupt , in so fern sie nicht schon

v. j .G . d.W

25

25

8

12

Hilfszolla.

detto

detto
detto
detto
detto

detto

detto

detto

detto
detto

Hptzollamt

1 Ctr .Spco
detto
detto

1 Paar
detw
detto
detto

detto

detto

detto

1 Dutzend
detto

v. j . G .d.W

12^
5
2
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Verzollung.
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fl. I kr.

Zollstätten,
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Verzollung
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235

236
237
238

Ausfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl. I kr.

Gemüse (Fortsetzung) .
unter Getreide und Obst begriffen , oder
besonders benannt sind , frische und
unzubereitete,  als : Artischoken,
Kohlrüben , Erdäpfel , Kraut , Gur¬
ken , Rüben , Spargel u . dgl.

— zubereitete , mit Salz , Essig u . dgl.
eingelegt , eingestampft oder getrocknet,
als : eingemachte Gurken , Sauerkraut,
eingeschnittene Rüben , gedörrte Run¬
kelrüben u . s. w . .

Runkelrüben , gemahl en  e . Siehe
Kaffeh - Surrogate.

Geräthe . Siehe Hausgeräthe.
Gerstenzucker . Siehe Confect.
Getreide , Grieselwerk und Hülsen¬

früchte.

1. Für die unter Nr . 236 bis einschließig
25o verzeichnetcn Artikel , ist bei der
Einfuhr nach Tirol und Vorarlberg nur
die Hälfte der Eingangsgebühr zu ent¬
richten.

2 . Eben diese Artikel , wenn sie aus Ungarn
oder Siebenbürgen in die übrigen Län
der eingeführt werden , unterliegen nebst
dem sistemmäßigen halben Zolle einem
Verzehrungssteuer - Zuschläge von 4  kr.
für den Centner Sporco.

3 . Die Erklärungen über dieselben können,
mit Ausnahme des Mehles , nach dem
Gewichte oder nach dem Hohlmaße ein¬
gerichtet werden.

-— Weitzen und Spelzkörner . . .
— türkischer Weitzen (Kukurutz oder Mais)
— Nocken und Halbgetreide , auch Schwarz-

getreide.

Wenn das Gemenge aus Weitzen und No¬
cken, welches unter dem Namen Halb¬
getreide vorkommt , zum größeren Theile
aus Weitzen besteht , so ist es wie Weitzen
zu verzollen.

v. j. G . d.W

detto

1 Ctr .Spco.
detto

detto

22K
17

1«

Hilfszolla.

detto

detto
detto

detto

v. j. G . d.

detto

1 Ctr .Spco
detto

detto

Zollstätten,derde- nendieVerzollung;ugeschehenhat.
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fl. s kr.

239
240

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

251

Getreide (Fortsetzung).
— Gerste und Spelz in Hülsen .
— — gerollte oder gebrochene und Ha¬

fergrütze . . . . . . .
— Hafer.
— Heidekorn oder Buchweitzen . . . . . .
— Hirse . . . . .
— Heide und Hirse , gebrochen . . . .
— Wicken .
— Bohnen oder Fisolen und Zisern . . . .
— Erbsen und Linsen . .

C)ries . » » « » » « » . . . . . . . c . . . . . .

- — Mehl , aus Getreide und Hülsenfrüchten
aller Art , wie auch Kartoffelmehl . . . .

Gewehre . Siehe Waffen.
Gewürznelken oder sogenannte Mutternel¬

ken . .

Die übrigen Gewürze stehen in der alpha¬
betischen Ordnung.

Glas und Glaswaaren , und zwar:
— Lasel - und Hohlglas gemeines ohne Un¬

terschied . .
— — aus Ungarn . . . .
— geschliffenes, brillantirtes , Krystall - und

Spiegelglas . . . .
— Brillen und Augengläser , gefaßte und

ungefaßte . .
— Gläser zu optischen Instrumenten
— Glas - odcrSchmelzperlen , Glasflüsse und

Glaspasten , als : Email - oder Schmelz-
glas , Milch - oder Beinglas , Hyalit-
Glas , Glasedelsteine u. dgl . . . . . . .

— Flint - und Kronglas , wie auch Bruch-

— — nach Ungarn . . . . . .
Bruchglas kann auch bei Commercial -Zollam

tern in die Eingawgsv 'erzollung genom
men werden.

258 Glasgalle . . . .

252

253

254

255
256

257

Ctr . Spco.

detto
' detto

detto
detto
detto
detto
detto
detto
detto
detto

detto

detto

detto
detto

detto

v. j . G . d.W.
detto

ICLr .Spco.

detto

40
1
3

17
24Z
12Z
13^
32 2
21
12

24

20

6
3

20

detto

30

L—

Hilfszolla.

detto
detto-
detto
detto
detto
detto

5 detto

detto
detto
detto

12
6

25

detto

Legstätte

Com . Z . A

Legstätte

detto
detto

detto

detto

detto

Ctr .Spco.

detto
detto
detto
detto
detto
detto
detto
detto
detto
detto

detto

detto

detto
detto

detto

v. j . G . d-W
detto

1 Ctr . Spco.

- detto
detto

detto

2

2

iz
2
F

12 ?

4

25
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Benennung der Artikel. Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl. > kr.

Zollstatten,
bei denen die
Verzollung

zu geschehen
hat.

Ausfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

259

Zoll.

260

263

264

Glätte . Siehe Bleiglätte.
Glaubersalz . Siehe Salze.
Glocken aus Glockenspeise oder einer andern

Metall -Composi'tion.

Die in diesem Zollsätze nicht begriffenen Glo¬
cken sind nach Beschaffenheit des Stoffes,
woraus sie bestehen , zollämtlich so zu be¬
handeln , wie andere Fabrikate aus glei¬
chem Stoffe.

Glockenspeise. Siehe Messing.
Glühwachö . Wie Material-Waaren.
Gold in Klumpen und Stangen, ausgebrann¬

tes uno ausgezupstes Fadengold , Paga-
ment -, altes Bruchgold und Goldspäne,
in der Ausfuhr nach dem Auslande ver-
bothen. ..

— aus Ungarn . . .

— nach Ungarn . .
Blatt - und Zwischgold , wie auch gerie¬
benes Gold . . .

— Draht , Blätte , Flittern und Folien,
Gespinnfte , Borten , Schnüre , Quasten,
Krepinen u . dgl . . .

— Gefäße , Geräthe , Geschirre , Bijoute¬
rien u . dgl . , so wie auch alle in Gold
gefaßten oder damit belegten Arbeiten
Siehe Galanterie -Maaren.
Gold - und Silberkrätze , Gold - und Sil¬
berschlamm und Kehricht derGoldarbeiter
— imWechselverkehre zwischen Ungarn
und den übrigen Ländern zoll- und drei-
ßigstfrei.

- Knyllgold ein- und auszuführen ver¬
boten. . . ..

-nach Ungarn . . . .
Goldschlägerhäutchen . Wie Material-Maa¬

ren.

Grabstichel und Meissel. Siehe Eisenwaa-
rcn Nr . 107.

Ctr . netto

1 Mark

1 Ps . Spco.

v. j . G . d.W.

Ctr .Spco.

1 Lth .Spco.

10 Legstätte 1 Ctr .Spco.

zollfrei.

8

36

8

detto

Hptzollamt

detto

Hilfszolla.

1 Mark

detto

1 Ps . Spco.

v. j . G . d.W.

1 Ctr .Spco.

Hptzollamt 1 Lth .Spco.

detto

25

70

70

40

C. Z . A

C. Z . A

C . Z . A.

5
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266

26?

268

265 Granaten , orientalische und andere fremde
rohe . » . . , » . » « » » » « » . » » » . » » »
inländische rohe » » . », » , » » » » . » .

— dergleichen nach Ungarn . .
— g e schliffe  n ohne Unterschied . . . .
— von Glas . Wie Glas Nr . 256.

Graphit oder Reißblei . . . .
— Geschirr . Siehe Lhonwaaren.

Gras - undFutterkräutcr jeder Art, frisch und
getrocknet . Wie Stroh.

Gries . Siehe Getreide.
Grünspan . Siehe Farben.
Gummen , Harze und Gummenhgrze , und

zwar:
Amoniak - und Animen -Gummi , Asant
ohne Unterschied , Llemie oder Oehl-
baumharz , Epheu -Gumrm,Euphorbium,
Franzosenholzharz , Galban , Karan , La-
dan , Malathran - oder Bdelliengummi,
Mastix , Myrrhen , Opoponax , Saga¬
pen , Sarcacolla oder Fleischleim , Sto-
rax und Takamahak - Harz , dann alle
übrigen Gummen und Harze zur Ar-
zenei,  in so fern sie nicht einen beson-
dern Zollsatz haben .

— arabisches unv ^ afrikanisches Gummi,
Gummigedda , Gummigut -Harz , Gum
mi-Senegal , Judenharz oder Judenpech,
Kirschen-Gummi , Kopal -Harz , Sanda-
rak, Wachhoider -Harz , Schellak , Gum¬
mi-Tragant und alle übrigen nicht be¬
sonders belegten Gummen , Harze und
Gummenharze für Fabriken . .

— Gummi - Elasticum (Federharz , Kaut¬
schuk) roh . .

— — Fabrikate aus demselben, als : Bla¬
sen , Blatter , Faden u . dgl . auch Ge¬
webe, welche ganz aus Kautschuk-Fäden
bestehen . .

— — Gewebe aus derlei Fäden mit Bei¬
mischung von Baumwolle , Lein, Schaf

269

220

221

1 Pf . netto

v. j . G . d.W.

1 Ctr .Spco,

detto

detto

1 CLr. netto

detto

12

12

64

6 30

Hptzollamt

detto

Com . Z . A.

25

48

Legstätte

1 Pf . Spco.
v. j . G . d.W.

detto
detto

Ctr .Spco

detto

Com . Z . A.

Legstätte

detto

detto

detto

detto

1 2

12z
i

25

2V

12

50

C. Z . A

Zollstätten,beide-! nendieVerzollungzugeschehenhat.
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Post-

Nr.
Benennung der Artikel.

Einfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

2: 2

223

224

225

226

222
228
229

280

281

Gummen (Fortsetzung) .
wolle oder Seide . WieBaumwoll -, Lein-,
Schafwoll - oder Seidenwaarcn.

— Balsam , Colophonium , Drachenblut,
Jalappen -Harz , Opium , Scamonium,
Terpenthin und Weihrauch . Siehe diese
Artikel.

Gürtlerwaaren aus unedlen Metall-.Com-
positionen . Wie Messingarbeiten.

— aus edlen Metallen . Wie Galanterie-
Waaren.

GhpS ohne Unterschied.

Zum Düngen bestimmter Gyps wird in der
Einfuhr gegen Certificate der Obrigkei¬
ten , daß solcher wirklich zum Düngen der
Felder bestimmt sei , wie Dünger behan¬
delt.

— Waaren , als : Büsten , Statuen , Va¬
sen u . dgl. Siehe Figuren.

H.

Haare von Angora und anderen orientalischen
Ziegen , wie auch Kamehlhaare . . . .

— von Bibern . .
— — nach Ungarn .
— von Hasen und Kaninchen.
— — nach Ungarn .
— von Rindern und Rehen , u ng e filzt  e.
— — nach Ungarn .
— von Rindern und Rehen , gefilzte.  .
— von Menschen . .
— von Pferden (Roßhaare ) ohne Unter¬

schied . . . .
— — nach Ungarn .
— von gemeinen  Ziegen , unsortirt

und Hundshaare.
— — nach Ungarn . . .
— von gem einen  Ziegen , sortirt ..
-— Zeuge und Sicbböden von Roßhaar.

Siehe Nr . 426 und 422.

1 Ctr .Spco.

Zoll.

fl. I kr.

Zollstätten,
bei denen die
Verzollung

zu geschehen
hat.

Ausfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

detto

1 Ps . Spco.

detto

1 Ctr .Spco.

detto

1 Ps . Spco.

1 Ctr . netto

1 Ctr .Spco.

detto 10

6

15
15

3Z

2
5122

25
30

25

124

Com . Z . A

Lcgstätte
detto

Com . Z . A.

Legstätte

detto
detto

detto

detto

detto

1 Ctr .Spco.

Zoll.

fl-1 kr.

detto
1 Ps . Spco.

detto
detto
detto

1 Ctr .Spco
detto
detto

1 Pf . Spco.

1 Ctr .Spco.
detto

detto
detto
detto

32^
6^
8
II
«z
1
2

10

30
5

25

C. Z . A

Zollstätten,beide¬ nendieVerzollungzugeschehenhat.
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